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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1984

Norm

StGB §280 Abs1

Rechtssatz

Schußwaffen, die ab 1871 erzeugt worden sind, unterliegen jedenfalls den Bestimmungen des WaffG (§ 30 Abs 1 Z 2 leg

cit) und können demnach auch Gegenstand eines Wa;envorrats im Sinne des § 280 Abs 1 StGB sein, ohne daß es

darauf ankommt, ob solche Schußwaffen gegenwärtig noch zur Ausrüstung von Armeen verwendet werden.
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